
 
 

1 
 

Auszug aus dem Vorsorgereglement gültig ab 1.1.2025 
 
1.3. Zugehörigkeit zur Pensionskasse 
 
Art. 3 Grundsatz 
1. Mit dem Anschluss an die Pensionskasse verpflichtet sich die Arbeitgeberin, sämtliche 
Arbeitnehmenden, deren AHV-Lohn die Eintrittsschwelle der minimalen AHV-Rente übersteigt, bei der 
Pensionskasse zu versichern. Für teil invalide Arbeitnehmende wird die Eintrittsschwelle im Verhältnis 
ihrer Invalidenrente zur Vollrente herabgesetzt. Für Arbeitnehmende mit mehreren, der 
Pensionskasse angeschlossenen Arbeitgeberinnen werden die Einkünfte für die Ermittlung der Eintritts-
schwelle zusammengerechnet. 
 
Art. 4 Beginn 
1. Der Beitritt zur Pensionskasse erfolgt mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses, frühestens jedoch am 
1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres oder im Zeitpunkt, an dem der Mindestlohn gemäss Art. 3 
erreicht wird. 
 
2. Bis zum 31. Dezember, welcher der Vollendung des 19. Altersjahres folgt oder damit zusammenfällt, 
ist das Mitglied gegen die Risiken Invalidität und Tod versichert. Ab dem 1. Januar nach der Vollendung 
des 19. Altersjahres sind auch die Altersleistungen versichert. 
 
2. Basisplan 
 
2.1. Definitionen 
 
Art. 12 Anrechenbarer Lohn 
1. Der anrechenbare Lohn entspricht dem arbeitsvertraglich vereinbarten Monatslohn bzw. Stundenlohn, 
aufgerechnet auf ein Jahr. Nicht versichert werden Sitzungsgelder, Überzeit-entschädigung, Pikettdienst, 
Treueprämien, Dienstaltersgeschenke, Spesen und weitere AHV-pflichtige Entschädigungen. 
 
2. Die Arbeitgeberin meldet der Pensionskasse den anrechenbaren Lohn beim Beitritt und danach 
jährlich am 1. Januar. Unterjährige Lohnanpassungen werden jeweils berücksichtigt. 
 
3. Der anrechenbare Lohn ist auf den zehnfachen oberen Grenzbetrag gemäss BVG beschränkt. 
Falls das Mitglied mehrere Vorsorgeverhältnisse hat und die Summe aller seiner AHV-pflichtigen Löhne 
und Einkommen diese Limite überschreitet, so muss es die Pensionskasse über die Gesamtheit seiner 
Vorsorgeverhältnisse und die darin versicherten Löhne und Einkommen 
informieren. 
 
4. Zahlungen der Arbeitgeberin nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind nicht versichert. 
 
Art. 13 Versicherter Lohn 
1. Der versicherte Lohn bildet die Basis für die Bemessung der Beiträge und Leistungen. 
 
2. Der versicherte Lohn entspricht dem anrechenbaren Lohn, vermindert um einen Koordinationsabzug. 
Dieser entspricht dem kleineren der beiden folgenden Beträge: 
a) 30% des anrechenbaren Lohnes; 
b) Koordinationsabzug gemäss BVG multipliziert mit dem effektiven Beschäftigungsgrad. 
Für teilinvalide Mitglieder wird der Koordinationsabzug im Verhältnis ihrer Invalidenrente zur Vollrente 
herabgesetzt. 
 
3. Der versicherte Lohn entspricht mindestens dem im BVG festgelegten minimalen koordinierten Lohn. 
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Art. 14 Altersguthaben 
1. Für jedes Mitglied wird ab BVG-Alter 20 ein Altersguthaben gebildet. Es setzt sich zusammen aus: 
a) der Freizügigkeitsleistung aus einer anderen Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung; 
b) den persönlichen Einkäufen (Art. 18); 
c) den Altersgutschriften (Art. 15); 
d) den Vorbezügen für Wohneigentum; 
e) den Freizügigkeitsleistungen, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs infolge Scheidung ein- oder 
ausbezahlt worden sind; 
f) den Rückzahlungen von Vorbezügen für Wohneigentum sowie den Wiedereinkäufen eines 
Vorsorgeausgleichs infolge Scheidung; 
g) den allfälligen, durch den Verwaltungsrat beschlossenen Zuwendungen; 
h) den allfälligen, durch die Arbeitgeberin finanzierten Einlagen und Einkäufen; 
i) den Zinsen auf den oben erwähnten Beträgen. 
 
2. Die Altersgutschriften werden ab dem 1. Januar, der ihrer Fälligkeit folgt, verzinst. Alle anderen in 
Abs. 1 erwähnten Einlagen werden sofort verzinst. 
 
Art. 15 Altersgutschriften 
1. Die Altersgutschriften werden dem Altersguthaben des Mitglieds gutgeschrieben.  
 
2. Die Höhe der Altersgutschriften ist abhängig von der individuellen Wahl der Beitragsskala (Basis, 
Standard oder Plus) und wird in Prozenten des versicherten Lohnes und unter Berücksichtigung des 
BVG-Alters des Mitglieds festgelegt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Das aktive Mitglied trifft jeweils auf den 1. Januar die Wahl, in welcher Beitragsskala es versichert sein 
will. Die gewählte Beitragsskala gilt für das ganze Kalenderjahr. Trifft das Mitglied innerhalb des 
kommunizierten Zeitfensters keine Wahl, wird die bisherige Beitragsskala beibehalten. 
 
Mitglieder, die neu in die Pensionskasse eintreten oder unterjährig die angeschlossene Arbeitgeberin 
wechseln, wählen die Beitragsskala bei Beginn des Arbeitsverhältnisses. Wird innerhalb des 
kommunizierten Zeitfensters keine Wahl getroffen, so gilt für das laufende Jahr die Beitragsskala 
«Standard». 
 
Mitglieder mit mehreren, der Pensionskasse angeschlossenen Arbeitgeberinnen wählen die 
Beitragsskala je Vorsorgeverhältnis. 
 
2.2. Einkünfte der Pensionskasse 
 
Art. 16 Beitrag des Mitglieds 
1. Das Mitglied ist ab seinem Beitritt zur Pensionskasse, und solange es im Arbeitsverhältnis steht, 
beitragspflichtig, längstens jedoch bis zum Ende der Lohn- oder Lohnersatzzahlung, bis zum Beginn der 
Beitragsbefreiung gemäss Art. 31 oder bis zur Pensionierung. 
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2. Der Beitrag des Mitglieds wird abhängig von seiner Wahl der Beitragsskala in Prozenten des 
versicherten Lohnes und unter Berücksichtigung des BVG-Alters des Mitglieds festgelegt: 
 

 
 
3. Der Beitrag des Mitglieds wird von der Arbeitgeberin für Rechnung der Pensionskasse vom Lohn oder 
Lohnersatz abgezogen. 
 
Art. 17 Beitrag der Arbeitgeberin 
1. Der Beitrag der Arbeitgeberin wird in Prozenten des versicherten Lohnes und unter Berücksichtigung 
des BVG-Alters des Mitglieds festgelegt: 
 

 
 
Art. 18 Eintrittsleistung, Einkauf von Leistungen 
1. Die Freizügigkeitsleistungen aus anderen Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtungen werden als 
Eintrittsleistung dem Altersguthaben des Mitglieds gutgeschrieben. 
2. Das aktive und das invalide Mitglied kann bis zum Erreichen des ordentlichen Pensionierungsalter 
maximal zweimal jährlich mittels persönlicher Einkäufe höhere Altersleistungen einkaufen. Die Einkäufe 
werden seinem Altersguthaben gutgeschrieben. Der Betrag dieser persönlichen Einkäufe entspricht 
höchstens der Differenz zwischen dem maximal möglichen Altersguthaben (siehe Anhang, Ziffern 3 bis 5) 
und dem am Tag des Einkaufs vorhandenen Altersguthaben. 
Für die Berechnung des maximal möglichen persönlichen Einkaufs werden an das vorhandene 
Altersguthaben angerechnet: 
a) Guthaben bei Freizügigkeitseinrichtungen; 
b) Guthaben in der Säule 3a, soweit sie den Betrag übersteigen, der sich ergibt, wenn das Mitglied ab 
vollendetem 24. Altersjahr jährlich den maximalen Betrag gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. a BVV 3 (inkl. Zinsen) 
einbezahlt hätte; 
c) Altersleistungen aus einer Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung. 
3. Hat das Mitglied einen oder mehrere Vorbezüge für die Wohneigentumsförderung aus der 2. Säule 
getätigt, so sind diese vor einem persönlichen Einkauf zuerst zurückzuerstatten, sofern noch eine 
gesetzliche Rückerstattungspflicht besteht. 
4. Bei Personen, die aus dem Ausland zuziehen und die noch nie einer Vorsorgeeinrichtung in der 
Schweiz angehört haben, dürfen in den ersten fünf Jahren seit Eintritt in eine schweizerische 
Vorsorgeeinrichtung die jährlichen persönlichen Einkäufe 20% des versicherten Lohns nicht 
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überschreiten. 
5. Persönliche Einkäufe können grundsätzlich von den direkten Steuern an Bund, Kantone und 
Gemeinden abgezogen werden. Die Pensionskasse garantiert jedoch keine Abzugsmöglichkeit der an sie 
überwiesenen Einkäufe. 
6. Die aus Einkäufen resultierenden Leistungen dürfen innerhalb der folgenden drei Jahre nicht in 
Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden. 
7. Von den Beschränkungen gemäss Abs. 3 und 6 ausgenommen sind Wiedereinkäufe infolge 
Scheidung. Die Wiedereinkäufe werden im gleichen Verhältnis wie bei der seinerzeitigen Belastung dem 
BVG-Altersguthaben und dem übrigen Guthaben zugeordnet. 
 
2.3.1 Altersleistungen 
 
Art. 24 Alterskapital 
1. Das aktive Mitglied kann bei Pensionierung die teilweise oder vollständige Kapitalauszahlung seines 
Altersguthabens verlangen. Bei Teilpensionierung wird der Pensionierungsgrad entsprechend 
berücksichtigt.  
 
2.3.2. Invalidenrente 
 
Art. 29 Betrag der vollen Rente 
Die jährliche volle Invalidenrente entspricht 70% des versicherten Lohnes vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit, die zur Invalidität führte. Als Vollinvalidität gilt ein Invaliditätsgrad von 70% und mehr. 
 
Art. 30 Betrag der Teilrente 
1. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% hat das Mitglied Anspruch auf eine jährliche 
Teilinvalidenrente. 
 
Diese Rente wird wie folgt nach dem Grad der Invalidität abgestuft: 

 
 
2. Eine Teilinvalidität von weniger als 40% berechtigt nicht zu einer Teilinvalidenrente. 
3. Der Bezüger einer Teilinvalidenrente der Pensionskasse wird wie folgt behandelt: 

a) als invalides Mitglied für jenen Teil seines Altersguthabens, welcher der IV-Rentenhöhe          
    entspricht; 

    b) als aktives Mitglied für jenen Teil des versicherten Lohnes, der dem Prozentsatz des  
        verbleibenden Beschäftigungsgrads entspricht. 
 
2.3.3 Hinterlassenenrenten 
 
Art. 33 Anspruch auf die Ehegattenrente 
1. Stirbt ein verheiratetes Mitglied, so hat der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine Ehegattenrente. 
2. Der Anspruch auf die Ehegattenrente entsteht mit dem Tod des Mitglieds, frühestens jedoch nach 
Erlöschen eines allfälligen Salärnachgenusses. Er erlischt am Ende des Monats, in dessen Verlauf der 
Begünstigte stirbt oder wieder heiratet. Heiratet der überlebende Ehegatte, so hat er Anspruch auf eine 
einmalige Abfindung in der Höhe von zwei jährlichen Renten. 
 
Art. 34 Betrag der Ehegattenrente 
1. Der Betrag der jährlichen Ehegattenrente entspricht: 
a) wenn der verstorbene Ehegatte aktives Mitglied war: 46% des versicherten Lohnes; 
b) wenn der verstorbene Ehegatte invalid war: 66% der bei seinem Tod laufenden Invalidenrente; 
c) wenn der verstorbene Ehegatte pensioniert war: 60% der bei seinem Tod laufenden Altersrente. 
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2.3.4 Kinderrente 
 
Art. 38 Anspruch auf die Kinderrente 
1. Der Anspruch auf eine Kinderrente beginnt mit der Ausrichtung einer Invaliden- oder Altersrente, oder 
mit dem Tod des Mitglieds (frühestens jedoch nach Erlöschen eines allfälligen Salärnachgenusses) und 
erlischt am Ende des Monats, in dessen Verlauf das Kind das 20. Altersjahr vollendet.  
2. Für Kinder, die sich gemäss Wegleitung zu den AHV-Renten in Ausbildung befinden oder mindestens 
40% invalid sind, erlischt der Anspruch auf eine Kinderrente mit dem Abschluss des Studiums, der Lehre 
oder mit dem Ende der Invalidität, spätestens jedoch am Ende des Monats, in dessen Verlauf sie das 
25. Altersjahr vollenden. 
3. Stirbt ein anspruchsberechtigtes Kind, so erlischt die Kinderrente am Ende des Sterbemonats. 
 
Art. 39 Betrag der Kinderrente 
1. Die jährliche Kinderrente beträgt: 
a) wenn das Mitglied invalid oder pensioniert ist: 20% der laufenden Invaliden- oder Altersrente; 
b) wenn der Verstorbene aktives Mitglied war: 14% des bei seinem Tod versicherten Lohnes; 
c) wenn das verstorbene Mitglied invalid oder pensioniert war: 20% der bei seinem Tod laufenden 
Invaliden- oder Altersrente. 
2. Für Kinder, deren Vater und Mutter verstorben sind, wird die jährliche Kinderrente verdoppelt. 
 
2.3.5. Todesfallkapital 
 
Art. 40 Grundsatz Todesfallkapital 
Stirbt ein aktives Mitglied oder ein Invalidenrentner, so wird ein Todesfallkapital fällig. 
 
Art. 41 Anspruchsberechtigte 
1. Anspruch auf das Todesfallkapital haben die Hinterlassenen des Verstorbenen – unabhängig vom 
Erbrecht – nach folgender Rangordnung: 
A a) der überlebende Ehegatte bzw. eingetragene Partner, 
   b) bei dessen Fehlen: die waisenrentenberechtigten Kinder des Verstorbenen; 
   c) bei deren Fehlen: der überlebende Lebenspartner im Sinne von Art. 36; 
   d) bei deren Fehlen: die vom Verstorbenen in erheblichem Masse unterstützten Personen, sofern sie 
       der Pensionskasse vom Mitglied zu Lebzeiten und in schriftlicher Form gemeldet wurden. 
   Bei Fehlen von begünstigten Personen dieser Begünstigungskategorie A: 
 
B a) die Kinder, die keinen Anspruch auf eine Waisenrente haben; 
   b) bei deren Fehlen: die Eltern; 
   c) bei deren Fehlen: die Geschwister. 
   Bei Fehlen von begünstigten Personen dieser Begünstigungskategorie B: 
 
C die übrigen gesetzlichen Erben unter Ausschluss des Gemeinwesens. 
 
Die Aufteilung des Todesfallkapitals unter mehreren Anspruchsberechtigten erfolgt zu gleichen Teilen. 
 
2. Das Mitglied kann der Pensionskasse gegenüber in einer schriftlichen Erklärung die Rangordnung der 
Begünstigten innerhalb der gleichen Begünstigungskategorie ändern und/oder die Aufteilung des 
Todesfallkapitals unter mehreren Begünstigten der gleichen Begünstigungskategorie zu unter-
schiedlichen Teilen bestimmen. Die schriftliche Erklärung muss der Pensionskasse zu Lebzeiten des 
Mitglieds zugestellt werden. Die Rangordnung der Begünstigungskategorien kann nicht geändert werden. 
3. Falls zu Lebzeiten des Mitglieds keine Erklärung gemäss Abs. 2 eingereicht wurde oder die Erklärung 
nicht die Bestimmungen gemäss Abs. 2 berücksichtigt, gilt die generelle Begünstigungsordnung gemäss 
Abs. 1.  
4. Die Anspruchsberechtigten müssen ihren Anspruch spätestens sechs Monate nach dem Tod des 
Mitglieds gegenüber der Pensionskasse geltend machen. Nicht zur Auszahlung gelangende Teile des 
Todesfallkapitals verbleiben der Pensionskasse. 
5. Das Todesfallkapital fällt nicht in den Nachlass. Es kommt den Anspruchsberechtigten auch dann zu, 
wenn sie die Erbschaft ausgeschlagen haben. 
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Art. 42 Betrag des Todesfallkapitals 
1. Der Betrag des Todesfallkapitals entspricht dem vorhandenen Altersguthaben. Von diesem Betrag wird 
der Barwert einer allfälligen Rentenleistung aus dem Basisplan (Ehegattenrente, Rente an den 
eingetragenen Partner oder Lebenspartnerrente, aber ohne die Kinderrente) abgezogen. Bei Kürzung der 
Rentenleistung infolge Überversicherung wird die ungekürzte Rente angerechnet. 
2. Das Todesfallkapital entspricht mindestens dem Betrag der persönlichen Einkäufe ohne Zins gemäss 
Art. 18 Abs. 2. Barauszahlungen, Vorbezüge für Wohneigentum und Auszahlungen von 
Freizügigkeitsleistungen infolge Scheidung, die aus der Pensionskasse bezahlt wurden, werden davon 
abgezogen. Eingebrachte Freizügigkeitsleistungen, Rückzahlungen von Vorbezügen 
für Wohneigentum und an die Pensionskasse übertragene Freizügigkeitsleistungen infolge Scheidung 
gelten in diesem Zusammenhang nicht als persönliche Einkäufe. 
3. Der Mindestbetrag gemäss Abs. 2 umfasst auch persönliche Einkäufe, die bei einer vorangehenden 
Vorsorgeeinrichtung geleistet und in der Folge in die Pensionskasse eingebracht wurden. Der Nachweis 
über die geleisteten Einkäufe ist nach Eintritt des Todesfalls durch die anspruchsberechtigten Personen 
zu erbringen. 
4. Im Falle einer vorangegangenen Teilpensionierung erlischt der Anspruch auf den persönlichen Einkauf 
entsprechend dem Grad der Teilpensionierung. 
 
 
Anhang Ziffer 2 
Zinssatz  
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Anhang Ziffer 4 
Maximal mögliches Altersguthaben im Basisplan 
Beitragsskala STANDARD 
 

Das maximal mögliche Altersguthaben wird in Prozenten des versicherten Lohnes, der Beitragsskala 
(STANDARD) und unter Berücksichtigung des BVG-Alters und des Einkaufsmonats des Mitglieds 
festgelegt: 

 

 

 

 

 

 

 


